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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. UrhG: Prüfung des lediglich nachrangigen Beitrags 

Urteil vom 18.06.2025, Az: I ZR 82/24  

2. VGG: Vertragsschluss durch Teilnahme am Umlageverfahren 
Urteil vom 22.05.2025, Az: I ZR 133/23  

3. BNotO, RVG: Verfahrensgebühr für Beschwerdeverfahren 
Beschluss vom 22.05.2025, Az: V ZB 28/24  

4. BGB: Off-Label-Use bei ärztlicher Zwangsmaßnahme  
Beschluss vom 07.05.2025, Az: XII ZB 361/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. UrhG: Prüfung des lediglich nachrangigen Beitrags 

Urteil vom 18.06.2025, Az: I ZR 82/24 
Bei der Prüfung, ob ein Auskunftsanspruch gemäß § 32d Abs. 1 UrhG ausgeschlossen 
ist, weil der Urheber einen lediglich nachrangigen Beitrag zu einem Werk, einem Pro-
dukt oder einer Dienstleistung erbracht hat ( § 32d Abs. 2 Nr. 1 UrhG ), kommt es auf 
eine Beurteilung der Umstände des Einzelfalls an. Dabei sind sowohl urheberrechtli-
che Umstände wie der Grad der Prägung des Beitrags des Urhebers in Bezug auf ein 
mit mehreren geschaffenes Werk ( § 8 UrhG ) oder ein Sammelwerk ( § 4 UrhG ) als 
auch - mit Blick auf den Beteiligungsgrundsatz, wonach der Urheber grundsätzlich an 
jeder wirtschaftlichen Nutzung seines Werks tunlichst angemessen zu beteiligen ist - 
ökonomische Gesichtspunkte wie die Bedeutung des Werks des Urhebers für die Ge-
samtwertschöpfung, die mit dem Werk als solches oder durch ein Produkt oder eine 
Dienstleistung erzielt wird, zu berücksichtigen. Geht es - wie im Streitfall (Verwen-
dung eines Portraitfotos auf einer Vielzahl von Produktpackungen) - um die werbliche 
Nutzung eines Werks für den Absatz eines Produkts, ist bei der gemäß § 32d Abs. 2 
Nr. 1 UrhG vorzunehmenden Prüfung, ob der Urheber einen lediglich nachrangigen 
Beitrag zum Produkt des Verwerters geleistet hat, auf die werbliche Bedeutung des 
Werks für den Produktabsatz abzustellen. 
 

  

2. VGG: Vertragsschluss durch Teilnahme am Umlageverfahren 
Urteil vom 22.05.2025, Az: I ZR 133/23 
a) Ein Verstoß gegen § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO kommt bei der Festsetzung eines Ge-
samtvertrags nach § 35 VGG nicht in Betracht, wenn das Gericht vertragliche Rege-
lungen trifft, die sich innerhalb der Reichweite (auch nur) eines der sich gegenüberste-
henden Parteianträge bewegen. 
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b) Ein zwischen einer Verwertungsgesellschaft und einer Nutzervereinigung geschlos-
sener Pauschalvertrag, der für die Rechtseinräumung eine von der Nutzervereinigung 
geschuldete Pauschalvergütung vorsieht, die von der Nutzervereinigung auf ihre an 
dieser Lizenzierungsform teilnehmenden Mitglieder umgelegt wird, ist ein Gesamtver-
trag im Sinne des § 35 VGG , der zugleich das an die Mitglieder der Nutzervereini-
gung gerichtete Angebot auf Abschluss eines Einzelvertrags enthält. In der Teilnahme 
der Mitglieder der Nutzervereinigung am Umlageverfahren liegt eine auf die Annahme 
dieses Vertrags gerichtete Willensbetätigung, die nach § 151 Satz 1 Fall 2 BGB zur 
einzelvertraglichen Bindung zwischen Verwertungsgesellschaft und den Mitgliedern 
der Nutzervereinigung führt. 
 

  

3. BNotO, RVG: Verfahrensgebühr für Beschwerdeverfahren 
Beschluss vom 22.05.2025, Az: V ZB 28/24 
In einem Beschwerdeverfahren nach § 15 Abs. 2 BNotO bemisst sich die bei dem 
Landgericht entstehende Verfahrensgebühr auch nach Inkrafttreten des 2. Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetzes zum 1. August 2013 nach RVG VV Nr. 3500 (im An-
schluss an Senat, Beschluss vom 7. Oktober 2010 - V ZB 147/09 , NJW-RR 2011, 
286). 
 

  

4. BGB: Off-Label-Use bei ärztlicher Zwangsmaßnahme  
Beschluss vom 07.05.2025, Az: XII ZB 361/24 
a) Die zulassungsüberschreitende Anwendung eines Fertigarzneimittels (sog. "Off-La-
bel-Use") im Wege der ärztlichen Zwangsmaßnahme setzt eine gemeinsame Entschei-
dungsfindung voraus, die grundsätzlich auch zwischen dem Arzt und dem für den Be-
troffenen handelnden Betreuer erfolgen kann. 
 
b) Die gemeinsame Entscheidung von Arzt und Betreuer über die zwangsweise erfol-
gende zulassungsüberschreitende Anwendung eines Fertigarzneimittels gegen den 
Willen des Betroffenen setzt eine medizinisch-wissenschaftlich konsentierte Grund-
lage voraus, die sich unter Beachtung der von den führenden medizinischen Gesell-
schaften erstellten Leitlinien auch aus Empfehlungen nationaler und internationaler 
medizinischer Fachgesellschaften ergeben kann. 
  

 

 


